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RS OGH 1974/3/17 12Os175/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1974

Norm

StGB §105 D

StGB §105 E

StGB §107

Rechtssatz

Eine Konsumtion einer Drohung mit Schlägen durch die wirklich erfolgten Tätlichkeiten kommt dann nicht in Betracht,

wenn es sich um weitere (neue) Drohungen nach früheren, bereits abgeschlossenen Tätlichkeiten handelt.
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